
Vorlage 2014/035

Beschlussvorlage Nr. 2014/035

06.02.2014

Federführend: Ordnungsamt Beteiligt: Dezernat II
Stadtkämmerei

Tagesordnungspunkt:

Aufhebung von Sperrvermerken für die Einrichtung von stationären
Geschwindigkeitsmessanlagen in Wendelsheim und Obernau und für die Beschaffung
eines zusätzlichen Kameraeinschubsystems
__________________________________________________________________________
Beratungsfolge:

Gemeinderat 18.02.2014 Entscheidung öffentlich
__________________________________________________________________________
Stand der bisherigen Beratung:
Mittel für die o. a. Anschaffungen wurden vom Gemeinderat mit einem Vermerk gesperrt.

Beschlussantrag:
1. Die im Haushaltsplan eingestellten und bislang mit Sperrvermerk versehenen

Haushaltsanschläge in Höhe von jeweils 28.000,00 € (bei Haushaltsstelle 2.6650.9500) für
die Einrichtung von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen in Wendelsheim und
Obernau zuzüglich der Mittel für die Anschaffung eines neuen Kameraeinschubs in Höhe
von 55.000,00 € (bei Haushaltsstelle 2.1100.9350) werden freigegeben.

Anlagen:
1. Flugblatt zum Aufruf einer Demonstration in Wendelsheim
2. Bilddokumentation Standort Messanlage Wendelsheim
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gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Volker Derbogen
Erster Bürgermeister

gez. Martin Schmid
Amtsleiter
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Finanzielle Auswirkungen:

HHJ

2014
     

Summe

Haushaltsstelle*

2.6650.9500.000-0012
2.6650.9500.005-0017
2.1100.9350.000-0001
     

 Planansatz

 28.000 EUR
 28.000 EUR
 55.000 EUR
 _______________
 111.000 EUR

Inanspruchnahme einer
Verpflichtungsermächtigung

    ja   nein

- in Höhe von       EUR

- Ansatz VE im
  HHPl.       EUR

- apl/üpl.       EUR

Bereits verfügt über 0 EUR

Somit noch verfügbar       111.000 EUR

Antragssumme lt. Vorlage 111.000 EUR

Danach noch verfügbar 0 EUR

Diese Restmittel werden
noch benötigt  ja   nein

Die Bewilligung einer
überplanmäßigen/außerplanmäßigen
Ausgabe ist notwendig
in Höhe von       EUR

Deckungsnachweis:

* beginnt mit 1 = Verwaltungshaushalt; beginnt mit 2 = Vermögenshaushalt.

Jährliche Folgelasten/-kosten nach der Realisierung:
Kosten für Eichung des Kameraeinschubs - jährlich ca. 1.200 €.
Bußgeldeinnahmen

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:
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Begründung:

Anlässlich des Bürgertags in Wendelsheim wurden Teilnehmer von betroffenen Eltern auf
gefährliche Situationen rund um den Fußgängerüberweg an der Ortsdurchfahrt der L 371, Höhe
Einmündung Filderstraße, angesprochen.
Neben Forderungen nach einer Ampelanlage bzw. eines Tempolimits wurde auch die Forderung
nach einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in diesem Bereich gefordert.

Auch aus Obernau wurde aus den Reihen des Ortschaftsrats seit Jahren der Wunsch nach einer
stationären Geschwindigkeitsmessanlage in der Ortsdurchfahrt an die Verwaltung herangetragen.

Aus diesem Grund wurde die Anschaffung je einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage – mit
Messmöglichkeit in beide Fahrtrichtungen – zuzüglich der Anschaffung eines neuen
Kameraeinschubs - in den Haushaltsentwurf 2014 aufgenommen.
Im Rahmen der anschließenden Haushaltsberatungen hat der Gemeinderat auf diese
Ausgabenbereiche einen Sperrvermerk angebracht.

An den gewünschten Standorten für die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen wurden sowohl
in Wendelsheim als auch in Obernau mobile Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen – mit
folgenden Ergebnissen (zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesen Bereichen jeweils 50
km/h):

Die Messergebnisse für Wendelsheim ergaben:
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Die Messergebnisse für Obernau ergaben:

Zusammen mit einem Fachmann der Firma ERA, welche diese stationären
Geschwindigkeitsmessanlagen vertreibt, wurde am 06.02.2014 - im Beisein von Herrn
Ortsvorsteher Maul und einem Vertreter des Tiefbauamts - ein geeigneter Standort für die Anlage in
Wendelsheim ermittelt. Dieser ist aus der Anlage 2 ersichtlich - er befindet sich in Fahrtrichtung
Ortsmitte, 12 Meter hinter dem dortigen Fußgängerüberweg, auf dem rechten Fahrbahnbankett
(vgl. Anlage 2 an der Stelle, an der auf den Fotos die Personen erkennbar sind).

Eine Standortermittlung für die Messanlage in Obernau konnte aus zeitlichen Gründen bislang noch
nicht erfolgen.

Aufgrund vorstehender Messergebnisse und den wiederholt vorgetragenen Wünschen sowohl aus
Obernau, als auch aus Wendelsheim hinsichtlich der Installation solcher stationären
Geschwindigkeitsmessanlagen wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, die Sperrvermerke
aufzuheben.


